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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1937

Norm

EO §151

Rechtssatz

Für die Annahme der Eigenschaft eines Landgutes ist nicht erforderlich, daß die Land- und Forstwirtschaft die einzige

oder doch die wichtigste Einkommensquelle für den Eigentümer ist. Es genügt, wenn die Liegenschaft auch nur

teilweise der Landwirtschaft dient, sofern nur die der Landwirtschaft gewidmeten Grundstücke gegenüber dem

übrigen Teile der Liegenschaft immerhin einen erheblichen Wert haben.
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